
H A U S H A L T S S A T Z U N G 
 

des Kindergartenzweckverbandes Barweiler 

für das Haushaltsjahr 2026 

vom _24.04.2026_   
 

Die Verbandsversammlung hat auf Grund von § 7 des Landesgesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KomZG) vom 22.12.1982, in aktueller Fassung i. V. m. § 95 Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung am 06.02.2026 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen, die nach Vorlage bei der Kreisverwaltung Ahrweiler als Aufsichtsbehörde vom  
09.04.2026 hiermit bekannt gemacht wird: 

 

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt 

 
Festgesetzt werden: 

1. im Ergebnishaushalt 

  

 
 

2. im Finanzhaushalt 

  

 
 
 

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für 
 
 zinslose Kredite auf  0 Euro 

 verzinste Kredite auf  0  Euro 

 zusammen auf  0  Euro 
 

 

  

der Gesamtbetrag der Erträge auf 867.776,00 Euro

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 867.776,00 Euro

Jahresüberschuss auf 0,00 Euro

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0,00 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 15.000,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf -15.000,00 Euro

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 15.000,00 Euro



§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen 
 

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen belastet, werden nicht veranschlagt. 

 
§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse 

 
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf:           
           350.000 Euro 
 

§ 5 Verbandsumlage 

Die Verbandsumlage wird gemäß § 7 Abs. 2 der Verbandsordnung des 
Kindergartenzweckverbandes Barweiler auf 128.587 EUR festgesetzt und wie folgt auf die 
Mitgliedsgemeinden verteilt: 
 

 
 

§ 6 Investitionskostenumlage 

Die Investitionskostenumlage 2026 wird gemäß der Verbandsordnung auf 0 € festgesetzt. 

 

§ 7 Eigenkapital 

 

 

Adenau, den 24.04.2026 

 

                        (Siegel) 

    
Guido Nisius 
Verbandsvorsteher 
 
 
 
 
 

Ortsgemeinde Kinder- Teilbetrag Einwohner Teilbetrag Finanzkraft- Teilbetrag Gesamt-

zahl 30.06.2025 messzahl betrag

01.10.2025 Haupt- 2025

in € wohnung in € in € in € in €

Barweiler 11 10.032 386 10.792 192.023 13.874 34.698

Bauler 1 912 48 1.342 16.292 1.177 3.431

Dankerath 5 4.560 72 2.013 23.568 1.703 8.276

Hoffeld 10 9.120 302 8.444 99.082 7.159 24.723

Pomster 3 2.736 156 4.362 51.176 3.698 10.796

Senscheid 0 0 79 2.209 25.490 1.842 4.051

Trierscheid 2 1.824 76 2.125 24.730 1.787 5.736

Wiesemscheid 12 10.943 268 7.493 111.688 8.070 26.506

Wirft 3 2.735 146 4.082 49.178 3.553 10.370

47 42.862 1.533 42.862 593.227 42.863 128.587

Der Stand des Eigenkapitals  zum 31.12.2024 betrug = 157.145,00 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt = 157.145,00 €

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2026 beträgt = 157.145,00 €

 (*Die Ausweisung des Eigenkapitals erfolgt vorbehaltlich der endgültigen Rechnungslegung 2019ff.  


